
Dieses Infoblatt wurde wegen bewusstem Verstoß 
gegen die Menschenrechte und des Grundgesetztes 
bezüglich der Meinungsfreiheit, durch sogenannte 

Anwälte, geändert. 
 

Die Meinungsfreiheit, auch Redefreiheit, ist das gewährleistete 
subjektive Recht auf freie Rede sowie freie Äußerung und 

(öffentliche) Verbreitung einer Meinung in Wort, Schrift und Bild 
sowie allen weiteren verfügbaren Übertragungsmitteln. 

 

Aktueller Artikel 19 der Menschenrechte 
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; 
dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen 
sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen 
und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.  

 

Aktueller Artikel 5 Grundgesetz  
 (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt.   
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der 
Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.   
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit 
der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.   

 

Sollten Sie einen Anwalt suchen der darin sehr erfolgreich 
arbeitet, dann können wir Ihnen gerne die betreffende 

Anwaltskanzlei nennen.  

Nehmen Sie hierzu einfach mit uns Kontakt auf.  


